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 Veröffentlicht am 22.10.2024

Norm

ABGB §1295

ABGB §1304

1. ABGB § 1295 heute

2. ABGB § 1295 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. ABGB § 1304 heute

2. ABGB § 1304 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Für die lineare Berechnungsmethode des Benützungsentgelts für einen Pkw im Rahmen des Vorteilsausgleichs ist auf

die unter gewöhnlichen Umständen zu erzielende durchschnittliche Gesamtlau8eistung des Fahrzeugs abzustellen.

Der gezogene Gebrauchsvorteil pro gefahrenem Kilometer wird also unabhängig davon bemessen, ob der konkrete

Nutzer eine schonende oder beanspruchende Fahrweise an den Tag gelegt hat.
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